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Bekanntmachung
Die Geschäftszimmerdes Landratsamtes,

des Kreisausfchuffes und Steuerverwaltung»
sowie der Kreiskommunal - und Kreisspar-
Kasse find für die Bevölkerung von 9 'Uhr
vormittags bis 2 Uhr nachmittags geöffnet.

Nachmittags von 2 Uhr ab sind die Ge¬
schäftszimmer für die Bevölkerung geschlossen.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich um
ortsübliche Bekanntmachung.

Der Königliche Landrat.

Musterung der LEmmOchtilien»er
SuhrgWS 1899.

Am Dienstag » den 24. April»
Mittwoch, den 28. April und
Donnerstag »den 26. April d. Is.

findet im „Gasthaus zur Post" in Marimberg für die
vorstehend genannten Wehrpflichtigen Musterung statt.

Dienstag , den 24. April » vormittags 8
Uhr für die Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden:

Ailertchen, Alpenrod, Allstadt, Astert, Atzelgift,
Bach, Bellingen, Berod, Borod, Bölsberg, Bretthausen,
Büdingen, Dreifelden, Dreisbach, Eichenstruch, Enspel,
Erbach, Fehl-Nitzhauseu, Gehlert, Giesenhausen, Groß¬
seifen, Hachenburg, Hahn, Hardt, Heimborn, Heuzert,
Hinterkirchen und Hintermühlen.

Mittwoch, den 25» April» vormittags 8
Uhr für die Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden:

Höchstenbach, Höhn-Urdorf, Hölzenhausen, Hof,
Kackenberg, Kirburg, Korb, Kroppach, Kundert, Langen¬
bachb. K., Langenbachb. M ., Langenhahn, Lautzen¬
brücken, Liebenscheid, Limbach, Linden, Lochum, Löhn¬
feld, Luckenbach, Marienberg, Marzhausen, Merkel¬
bach, Mrttelhattert, Mörlen, Mudenbach, Münders¬
bach, Müschenbach, Neunkhausen, Niederhattert, Nieder-
mörsbach, Nister und Norken.

Donnerstag » den 26. April» vormittags 8
Uhr für die Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden:

Oberhattert, Obermörsbach, Oellingen, Pfuhl,
Püschen, Roßbach, Rotzenhahn, Schmidthahn, Schön¬
berg, Stangenrod, Stein- Neukirch, Stein- Wingert,
Steinebach, Stockhausen-Jllfurth, Stockum, Streithau¬
sen, Todtenberg, Unnau, Wahlrod, Weißenberg, Wel¬
kenbach, Wied, Willingen, Winkelbach und Zinhain.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die in Be¬
tracht kommenden Mannschaften zum Erscheinen in

dem Termin vorzuläden und dafür zu sorgen, daß alle
anwesend sind.

Mit Rücksicht darauf, daß die Anwesenheit der
Herren Bürgermeister in ihren Gemeinden jetzt dringend
notwendig ist, ist das persönliche Erscheinen der Herren
nicht unbedingt erforderlich, jedoch ist dafür Sorge zu
trugen, daß im Falle des Ausbleibens ein Stellver¬
treter im Musterungslokal anwesend ist.

Marirnberg , den 16. April 1917.
Der Zivilvorsrtzende der Ersatzkommisston

des Oberwesterwaldkreises.
Thon.

Bekanntmachung
Nr . W . 1. 4100/1. 17. R.  R A ,

betreffend Beschlagnahine und
Beftandserhebung von Torffasern
(Blattscheiden von Lrioxhorrnn)

vorn jft. April
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen

des Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß so¬
weit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen
die Beschlagnahmevorschristen nach § 6*) der Bekannt¬
machungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 387) in Der-
bindung mit den Trgänzungsbekanntmachungen vom

*) Mit Gefängnis bis ju einem Jahre oder mit Geldstrafe
bi» zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1.
z wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beifette»

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kaust oder ein anderer Veräußerungs. oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschliesit;

8. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt.

4. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmnngen zu-
widerhandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt,
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 10 000
Mk . bestraft ! auch können Vorräte, die verschwiegen sind, im
Urteile für dem Staate verfallen erklärt werden. Ebenso wird
bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzu-
richten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe dir zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle
mit Gefängnis bi» zu 6 Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft,
«er fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder
jtt führen unterläßt.

9. Oktober 1915 und vom 25. November 1915 (Reichs-
Besetzbl. S . 645 und 778) und vom 14. September
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1019) und jede guwiderhand-
lung gegen die Meldepflicht nach § 5**) der Bekannt-
machungen über Votratrerhebunzen vom 2. Februar
1915, 3 September 1915 und 21. Oktober 1915
(Reichs-Gesetzbl. S 54, 549 und 684) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915(Reichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.8 1-
Von der Beschlagnahme betroffene Gegen-

stände.
Don dieser Bekanntmachung betroffen sind all«

Torffasern (Blattscheiden von Eriophorum), soweit sie
mit der Hand gesammelt oder mechanisch ausgesondert
worden sind, gleichviel in welchem Zustand der Ver¬
torfung sie sich befiinden.8 2.

Beschlagnahme.
Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬

stände werden hiermit beschlagnahmt, soweit sich nicht
aus den nachfolgenden Bestimmungen Ausnahmen er-
geben.

8 3.
Wirkung der Beschlagnahme.

Di« Beschlagnahme hat di« Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenständen verboten ist und rechtsgeschäftliche Ver¬
fügungen über diese nichtig sind. Den rechtsgeschäft¬
lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestoollziehung
erfolgen. Trotz der Beschlagnahm« sind alle Verände¬
rungen und Verfügungen zulässig, die mit besonderer
Zustimmung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums oder auf Grund
der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.8 4.-
Veräutzerunrs - und Ablieserungserlaubnis

für nicht ausbereitete Torffasern.
Trotz der Beschlagnahme wird die Veräußerung

und Ablieferung der nicht ausbereiteten Torffasermengen
an die nachstehenden Ausbereitunzsanstaiten nämlich:

1. Torfverwertung Poggenmoor, Eduard DyLerhoff
G. m. b. H., Poggenhagen b. Neustadta. Rüben-
berge,

2- Norddeutsche Torsmoorgesellschaft Triangel b. Gif¬
horn,

3. Gräfl. von Landsherg' sche TorfstreusabrikG. m.
b. H-, B«Ien i. Wests-,

4. Torfwerke Agilla G . m- b. H , Abt. Virschau in
Westpr.,

gestattet.

Der Krße von Auchmau.
Roman von Herbert von der Osten. 47

Er nahm einige der blauen Scheine und schob sie dem
Neffen zu. Es war ein großmütiges Geschenk, und Hohen-
egge konnte wohl ein Zeichen von Freude und Dankbarkeit
dafür erwarten; aber Hasso blieb stumm.

Eine schmerzliche Enttäuschung zog erkältend durch das
Herz des Freiherrn. „Noch nicht zufrieden?" fragte er. „Auf
wie viel hast Du gerechnet?"

Hasso öffnete den Mund, um zu sprechen; aber kein Ton
kani zwischen seinen Lippen hervor. Bon dem finsteren Ge¬
sichte des Onkels irrte sein Blick znm Himmel enrpor, als
hätte er dort Hilfe gesucht; aber znsammenschanernd, wandte
er sich wieder fort; denn von dem dumpfen Geivittergrau
des Himmels hob sich noch immer jenes unheimliche Wolken-
gebilde ab.

In der Ferne begann der Donner zu grollen, leise, dunrpf,
doch mit jeder Minute näher kommend.

Auch in dem Zimmer war es gewitterschiviil und toten¬
still. Man hörte nur das leise Tickeü der Wanduhr und vor
den Fenstern das Rascheln und Rannen der Bäume, welche
der Hauch des kommenden Wetters bewegte.

„Hast Du das Sprechen verlernt? Ich möchte endlich wis¬
sen. wie viel Du haben willst," fragte Hans Dietrich noch
einmal.

„Dreißigtansend Mark."
Die Züge des Freiherr», ivnrden starr. In seinen Auge»

glomm heiß das Mißtrauen auf. „Eine solche Sunrme kann
nur «in Spieler im Hazard verschleudern," sagte er lang¬
sam, „und ich verstand Dich doch erst recht: Du hast Der»
Ehrenwort nicht gebrochen?"

Hasso hielt dein dnrchdringeirden Blick der Falkenaugen
stand. „Ich habe mein Wort nicht gebrochen," erklärte er fest,
»und ich»vill das Geld überhaupt nicht für „»ich. Ein Freund
bat mich darum."

Hoheneaae beugte sich tief zu dem Neffen nieder, während
<t sagte: „Wer ist der Freund,der eine solche Smnnie von Dirforderte?"

'.-dciedrich Karl von Hartenstei»»!"

Der Freiherr schlug mit der Faust aus die Schreibtischplatte,
daß es dröhnte. „Wie bist Du mit den» bekannt geivorden?
Seine Garmison liegt doch»veit hinten an der»velschen Grenze?"

„Er ist z»»r Turnaustalt kominandiert."
„Und das mußte inir verschiviegen bleiben!"knirschte Hohen¬

egg?. „Allerdings hatte ich es ja schwerlich für möglich gehal¬
ten, daß Du air deur Bruder Lüderlich Gefallen finden wür¬
dest," fügte er erbittert hinzu.

„Er war der einzige, der mir Fremrdschaftentgegen brachte
— urrd ich liebe seine Schivester."

„Dachte ich»nir es doch, daß ein Frauenzinunerdahinter
steckte," rief der Freiherr. „Aber daß es gerade diese sein nmß
- diese- "

„Anneliese ist das holdeste, »mschilldigste Mädchen."
„Weiß diese holde Unschuld, welches Ansinnen ihr Bruder

an Dich stellte?" fiel Hans Dietrich dein Pflegesohn ins
Wort.

„Sie hält es für eine bloße Form, wem»ich ihres Bruders
Wechsel mit unterschreibe," stammelte Hasso.

Hoheneggs nickte grimmig vor sich hü». „Anneliese wird
wohl wissen, »vas solche Unterschrift zu bedeuten hat, diese ras-
finierte Intrigantin . Jetzt verstehe ich ihr plötzliches Berstnm-
»nen.ivas meine Marga so bekümmerte. In Kairo sollten »vir
sie glauben, da,nit sie»mgehindert ihre Netze nach Dir auswersen
könnte. Junge , Junge , bist Di»denn ganz mit Blindheit ge¬
schlagen. daß Di»immer »nieder in die Fallen hineintappst,
die diese abgefeimten Geldjägeriirnen Dir stelle»», bei denen
es, glaube ich, schon zur fixen' Idee geworden ist, daß sie Dein
Erbe haben müssen."

„Anneliese liebt mich, nicht Buchenau."
„Nur das Mittel zum Zweck bist Du ihr," rief der Frei¬

herr zoruig. „Da sie ohne Dich Buchenau nicht kriegen kann,
so nimmt sie Dich ebei»»nit in den Kauf." Mit schmerzlicher
Wehmut ruhte Hoheliegges Blick ans dem empörten Gesicht
des Neffen. „Natürlich, so etivas hört man sticht gern," sagte
er. „Aber»venu Du erst ein bißchen tiefer ins Loben geguckt
»nid vor allen Dingen diese kleine Scbwärmerei glücklich nber-
»vnnden hast, ivirst Dl»mir es vielleicht noch einmal danken.
Apropos, dienstlich hast Du nichts mehr in Berlin zu tun V"

.Nein "

„Desto besser, so bleibst Du gleich hier; Deine Sachen kann
Deine Wirtin packen. Ich iverde mich sofort mit ihr in Ver-
bindirrrg setzen. Auch die Antwort an Friedrich Karl übernehme
ich."

Bor Hassos Ohren brauste das aufgeregte Blut lauter als
der draußen tosende Sturin . „Onkel," flehte er, „bedenke, daß
Friedrich Karl der Sohn von Tante Margas Bruder ist, und
er steht im Begriffe, sich mit einein reichen Mädchen zu verlo¬
ben; nur dieses einzige Mal hilf ihm noch."

„Dein ist nicht zu helfen," antivortete Hoheneggs kalt.
Gebe ich ihm heute dreißigtansend, so braucht er »norgen
vierzigtausend. Er ist ein notorischer Verschwender."

„Geiviß, Friedrich Karl ist »mverantwortlich leichtsinnig;
er hat aber auch viele liebenswürdige Eigenschaften," suchte
Hasso den Freirild zu eutschirldigen, „und es wäre doch
schrecklich, wenn er sich das' Leben neyinei, müßte."

„Hoffentlich tut er es," »var des Freiherru harte Antivnrt.
Die Arine über der Brust gekreuzt, blickte er unbewegt in den
Park, über den der Wind rnit pfeifenden Stößen jagte. „Ich
habe seinen Lebensiveg verfolgt»md seinen Charakter'studiert."
fügte er ernst hinzu. „Die „liebeusivürdigm Eigenschaften."
welche Dich geblendet haben, sind ein bißchen hübscher Firnis
über einem faulen Kern. Er verdient Dein Mitleid nicht.
Ich hätte keines mit ihm, »venir er mein leiblicher Sohn
iväre. Uird»venu mein Vaterherz in Stücke bräche, »vürde ich
ihm selbst die Pistole in die Hand gebe», denn das bleibt
doch das Ende. Es fragt sich nur, wie viel Schande er vorher
über die Familie und unseren Stand gebracht hat."

„Aber ivenn Friedrich Karl sich jetzt um dieses Geldeswillen
erschießt, so »vird das immer zlvische» mir und Anneliese
stehen."

„Da ich eine Verbindinrg »nit diesem Mädchen doch nie-
»nals zugebeli»vürde, so ist das an»Elide gleichgültig."

„Aber Di» kennst sie ja noch gar nicht," rief der Jüng¬
ling verziveifelt.

„Die Hartensteins kenne ich nur zu gut. Von denen kommt
mir keiner ins Hans ."

„Tante Marga ist auch eine Hartenstein," sagte Hasso mit
bebeilder Stinnne . 232,20



Der Kriegs-Rohstoff-Rbteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums steht das Recht zu, weitere
Aufbereitungranstalten, die zur Annahme und zum An¬
kauf beschlagnahmter Torffasern berechtigt sind, zu be¬
stimmen Die Namen dieser Aufbereitungsanstalten
werden im Reichsanzeiger bekanntgegeben.

Ferner ist trotz der Beschlagnahme die Ablieferung
der absichtlich angesammelten und noch nicht ausberci-
teten Torffasermengen an die von der Kriegs-Nohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
zur Annahme besonders ermächtigten Torfwerkr oder
deren Beauftragte als Lammelstellen zum Zwecke der
Veräußerung und Ablieferung an die vorbezeichneten
oder an die von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums noch zu be¬
stimmenden Aufbereitungsanstalten gestattet.

Die zur Annahme beschlagnahmter Torffasern be¬
rechtigten Torfwerke werden von der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
mit einem Ausweis versehen; ihre Namen werden im
Neichsanzeiger bekanntgegeben.

8 5.
Veröuherungspreis für nicht ausbereitete

Torffasern.
Die Aufbereitungsanstaltenfind von der Kriegs-

Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
Ministeriums verpflichtet worden, für die gemäß § 4
veräußerten Mengen unmittelbar oder durch Vermitt¬
lung der als Annahmestellen zugelassenen Torfwerke
oder deren Beauftragte an die Ablieferer die gemäß
8 4 abgelieserten-Mengen einen Uebernahmepreis von
25 JL für 1 cbm gesammelter Torsfasern zu zahlen-

Dieser Preis versteht sich für gesammelte Torffasern
auf dem Wagen gemessen oder bei Schüttung von min¬
destens il2 m Höhe und 1 m Breite, frei Sammelftelle
oder frei der von dieser bezeichneten Derladrplätzt, un¬
ter der Voraussetzung, daß die Torsfasern ohne erheb¬
liche Beimischung von nichtfasrigen Bestandteilen abge-
liesert werden und den bei jeden der zugelassenen Auf¬
bereitungsanstalten, Sammelstellen oder Ladeplätzen aus-
liegenden Proben entsprechen.

Dies« Proben sind als solche von der Mooroer¬
suchsstation in Bremen oder Moorkulturanstalt in Mün¬
chen kenntlich gemacht.

Bei erheblicher Beimischung von nichtfasrigen Be¬
standteilen oder bei sonstigen erheblichen Abweichungen
von den Proben ist ein entsprechender Preisabzug zu¬
lässig.

Kommt eine Einigung zwischen Ablieferern und
Sammelstellen über den Uebernahmepreis nicht zustande,
fo hat die Sammelftelle das Preisangebot derjenigen
Aufbereitungsanstalt, an welche die Veräußerung erfol¬
gen soll, einzuholen. Ist der Deräußerer mit dem von
der Aufbereitungsanstalt gebotenen Uebernahmepreis
nicht einverstanden, kann aus seinen Wunsch die Preis¬
festsetzung durch die Moorversuchsstation Bremen oder
die Moorkulturanstall München erfolgen. Cr hat sich
gegenüber der angerufenen Stelle zu verpflichten, die
Kosten der Feststellung des Uebernahmepreises zur Hälfte
zu übernehmen; die andere hälfte wird von der Auf-
dereitungsanftalt übernommen.

Die Ausbereitungsanstalten find von der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-
Ministeriums verpflichtet worden, den als Lammelstellen
zugelassenen Torswerken im Falle der Veräußerung
der angesammelten Mengen durch die Ablieferer an
die Ausbereitungsanstalten. für die Organisation der
Sammlung, Abnahme, Bewertung, Aufbewahrung, pfleg¬
liche Behandlung, Verpackung und Verladung der bei
den Torswerken angelieferten Torffasern eine Gebühr
von 5 Mk. für 1 cbm der bei den Lammelstellen an-
gelieferten Torffasern zu zahlen, soweit diese den für
die Festsetzung des Uebernahmepreises von 25 Mk.
für i cbm gesammelter Torffasern geltenden Bestim¬
mungen entsprechen.

Bei Minderung des Uebernahmepreises unter 25
Mk für l cbm ermäßigt sich diese Gebühr verhältnis¬
mäßig.

8 6
Aufbereitungser laubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Aufbereitung der
Torffasern den gemäß § 4 zugelassenen Aufbrreitungs-
anftalten zu den diesen Firmen vorgeschriebenen Beding¬
ungen und Zwecken gestattet.

Die Aufbereitungsanstalten unterstehen dauernder
amtlicher Ueberwachung.

8 r
Derimdekungserlaubiris für aufbereitete Torf¬

fasern.
Trotz der Beschlagnahmedürfen die gemäß § 4

zugelasscnkn Aufbereltungsanstaltendie Torffasern „ach
ihrer Aufbereitung an die Kriegswolldedarf-Aktiengesell-
schaft, Berlin SW 48, Der! Hedemannstr. 3, veräußern
und abliefem.

§ 8
Meldepflicht, Meldestelle und Enteignung.

Beschlagnahmte Torffasern (§ 1) von mindestens
5 cbm Menge, die

a) nicht spätestens sechs Wochen nach dem Änsam-
nieln dieser Menge an eine der gemäß § 4
zugelossene» Ausbereitungsanstalten veräußert
worden sind, oder

b) sich im Gewahrsam der gemäß 8 4 zugelasse¬
nen Aufbereitungsanstaltenbefinden,

unterliegen der Meldepflicht.
Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen und

sind an dos Wcbstoffmeldeamt des Kriegsministeriums,
Berlin HW 48, Verl Hedemannstr. 10, mit der Auf¬
schrift„Betrifft Torffasermeldung" zu erstatten.

Hinsichtlich der gemäß § 8, Ziffer a , meldepflichtig
gewordenen Mengen ist Enteignung zu gewärtigen.

8 S
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung der meldepflichtigen Gegenstände
(§ 8) sind verpflichtet:

1. Personen, die solche Gegenstände im Gewahrsam
haben oder aus Anlaß ihres Handelsbetriebes
oder sonst des Erwerbs wegen kaufen oder ver¬
kaufen;

2. landwirtschaftlicheoder gewerbliche Unternehmer,
in deren Betriebe solche Gegenstände erzeugt oder
verarbeitet werden.

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und
Verbände.

8 10
Stichtag und Meldefrist.

Zu melden ist der am ersten Tage jedes Monats
tatsächlich vorhandene Bestand an meldepflichtigen Ge¬
genständen(§ 8 ) Di« Meldung ist bis zum 10. eines
jeden Monats zu erstatten.

8 >1
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge, welche diese Bekannt¬
machung betreffen, insbesondere Freigabeanträge, sind
an die Kriegs-Rohstoff-Abterlung (Sektion W . I .) des
Königlich Preußischen Kriegsministerius, Berlin SW
48, Verlängerte Hedemannstr. 10, zu richten, welche
für die Entscheidung zuständig ist.

8 12
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachungtritt mit dem 14. April in
Kraft.

Frankfurt o/M., den 14. April 1917.
Stellvertretendes Generalkommando des

18. Armeekorps.
Tgb. Nr. K. 21. 3589.

Marienberg, den 14. April 1917.
Lieferungsbedingungen für Eier.

Nachstehend gebe ich die Bedingungen, die für die
Lieferung der Eier an die Dezirkseierftelle maßge¬
bend sind, bekannt.

1. Als Erfüllungsort gilt der Absendeort. Der
Lieferungsoezirk hat die Eier frei seiner Bahnstation
abznstellen. Alle Frachtkosten, einschließlich der Rück¬
sendung der Fastage», trägt der Tmpfangsbezirk.

2. Der Empfänger hat den Minderwen des Ab¬
falls an Ware zu tragen, soweit dieser nicht mehr
alr 4 vom Hundert des Gesamtwertes einer Sendung
ausmacht. Sobald der Minderwert einer Sendung durch
Abfall die Grenze von 4 vom Hundert des Gesamtwer¬
tes der Sendung überschreitet, hat diesen Ausfall, so¬
fern nicht ein dritter (Bohnverwaliung) hierfür haftbar
zu machen ist, der Versender zu tragen. Der Empfän¬
ger hat diesen höheren Abfall glaubhaft zu machen
und in diesem Falle innerhalb 2 Werktagen nach
Empfangbarkeit der Ware, den Tag der Tmpfangdar-
keit nicht mitgerechnet, Mängelrüge zu erheben.

Ms Tag der Empfangbarkeit gilt derjenige Tag,!
an dem die Benachrichtigung der Bahn über Ankunft!
der Sendung beim Adressaten eintrifft.

Der Abfall berechnet sich wie folgt:
Kleine Eier, die durch den 38 mm Ring gehen,

werden zu zwei Drittel des Lieferpreises, feine Fleck.!
j «ier und Auslaufeier werden zur Hälfte des Liefsrprei-]
1 fes berechnet, Knickeier werden um drei Pfg . des Lie

ferungspreises gemindert, großflecktge Eier, sowiej
schwarz- und rotfaule Eier gelten als wertlos.

In Streitfällen entscheidet auf Anruf endgültig das!
Landeramt für Nährmittel und Eier. Zu diesem Zweck
ist eine genaue schriftliche Feststellung über den Befunds
aus Grund sachverständigen Gutachtens einzureichen.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich die Sam-
melstellen hieraus besonders aufmerksam zu machen.!

Der Vorsitzende des KreiZausschusses.
Thon.

Marienberg, den 16. April 1917.
Betr : Vermittelung von Saatgerstr.

Der Kreis ist in der Lag», Sommergerste als Saat-
gut abzugeden. Bedarfsanmeldungen sind umgehend
dem Kreisausschuß unter Vorlage der Saatkarte ein¬
zureichen.

Ebenso steht noch eine geringe Menge Erbsen für
Saatzweckr zur Verfügung.

• Der Vorsitzende deS KreiZausschusses.
Thon.

Tgb. Nr. K. E . 3914.
Bekanntmachung

einer Aenderung der Ausführungsbestimmungen zu der!
! Verordnung über dir Höchstpreise für Petroleum usrv.

vom I. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbi. S 350).
Vom 19. März 1917.

Auf Grund des § 6 der Bekanntmachung über
die Höchstpreise für Petroleum und die Verteilung der
Petroleumbeständevom 8. Juli 1915 (Reichr-Gesetzbl- '
S . 420) in der Fassung der Bekanntmachungvom 1.
Mai 1916 (Reichs-Gesetzbi. S. 350) wird bestimmt:

Der Z 1 der Ausführungsbestimmungen: zu derj
bezeichneten Bekanntmachung vom1. Mai 19t6 (Reichs-!
Gesetzbl. S . 350) erhält die Fassung:

Petroleum (8  5 der Bekanntmachung vom 8.!
Juli 1915 — Reichs-G-setzbt. S . 420 - ) darfj
bis einschließlich 31. August 1917 zu? Leucht¬
zwecken an Mederverkäufer vom I April 1917
ab und an Verbraucher vom 1. Mai 1917 ad
nicht mehr abzesetzt werden.

Dir Vorschrift des Abs. 1 findet keine Anwen¬
dung aus den Absatz von Petroleum für Posit-
ionslaternen sowie für die im Interesse der öffent-
lichen Sicherheit polizeilich angeordnete Beleuch¬
tung.

Berlin, den 19 März 1917.
Oer Stellvertreter be3 Reichskanzlers.

Dr . Helsferich

Tgb. Nr. K . A. 2334.
Manenberg, den 12. April 1917.

In Abänderung der Bekanntmachung vom 29.
Mai 1916 hat der Kreisausschuß für den Oberwester¬
waldkreis die nachfolgenden Linzelverkaufspreife
für Fleisch festgesetzt.

Die Herren Bürgermeister werden um entsprechendes
Bekanntgabe ersucht.

In den Fleischverkaufsläden ist die Preisübersicht^
an leicht sichtbarer Stelle auszuhängen.

Der Vorsitzende der KreiZausschusses.
Thon.

dev im Gberwesterrvaldlrreiss gültigen Einzelverüaufsxreise für Fleisch.

Wenn das Pfund Lebendge¬
wicht bezahlt wurde mit . .

so darf der Schlächter für das
Pfund Fleisch höchstens nehmen

I. Rinder
A.

Ausge¬
mästete

oder voll-
fleischige

Ochsen und
Kühe bis
7, Bullen

bis 5 Jahre
und Färsen

B.
Ausgcinästete Ochsen Uber 7, Kühe Uber

7 und Bullen über 5 Jahre , sowie
angesleischte Ochsen, Kühe, Bullen und
Färsen jeden Alters im Gewicht von

unter
und bis
5V2 Ztr,

5V2 bis
7 Ztr.

7 bis
Vr Ztr.

8V3 bis
10 Ztr.

über
10 Ztr.

JL JC. JL JC.

0,85 0,90 0,95 0,65

2,10 2,15 2,20 1,70

C.

Gering
genährte

III . Schweine

Mastschweine im Gewicht von
früher zur Zucht

benutzte fette Sauen
und Eber hu
Gewichte von

100
bis
200
Pfd.

200
bis
220
Pfd.

220
bis
240
Pfd.

240
bis
260
Pfd-

260
bis
280
Pfd.

280
bis
300
Pfd.

300
bis
320
Pfd.

320
bis
340
Pfd.

340
bis
360
Pfd.

240
Pfd.
und

wenig.

240
bis
300
Pfd-

über
300
Pfd.

JL JL JL. Ji. JC JL JL. JL JL. JL Ji. JL.
Wenn das Pfund Lebendge-

wicht bezahlt wurde mit . . 1,08 1,18» 1,242 1,29° 1,29° 1,35 1,35 1,35 1,35 0,93 1,13 1,18

so darf der Schlächter für das
Pfund Fleisch höchstens nehmen 1,70 1,80 1,90 1,95 1,95 2,00 2,00 2,00 2,00 1,55 1,80 1,85
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